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ÜBERARBEITETER VERMERK 
des  Vorsitzes 
für den   Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Betr.: Haushaltsverfahren 2013: Standpunkt des Rates zum Entwurf des Haushaltsplans 

– Ausgaben und Einnahmen1  
 

I. EINLEITUNG 

 

Die im Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Jahr 2013 

(HE 2013) veranschlagten Mittel belaufen sich auf 

 

– 150 931 736 706 EUR an Mitteln für Verpflichtungen; 

– 137 924 431 213 EUR an Mitteln für Zahlungen. 

 

Gegenüber dem Haushaltsplan 20122 entspricht dies einer Erhöhung um 2,05 % bei den 

Verpflichtungen und um 6,85 % bei den Zahlungen. 

                                                 
1 Die Verwaltungsausgaben werden in Dokument 12278/12 behandelt. 
2 Einschließlich der Berichtigungshaushaltspläne Nrn. 1-3. 
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II. BERATUNGSERGEBNISSE 

 

1. Der Ausschuss führte seine Prüfung des HE 2013 in den Monaten Mai, Juni und Juli 

2012 durch und legte ihr folgende Prinzipien zugrunde: 

 

– Beachtung der Haushaltsleitlinien für den Haushaltsplan 2013, die in den im 

Februar 2012 angenommenen Schlussfolgerungen des Rates1 festgelegt wurden; 

 

– Verfolgung einer Vorgehensweise, bei der die Haushaltsdisziplin gewahrt und die 

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung beachtet wird und auch die wirtschaft-

lichen und budgetären Zwänge in den Mitgliedstaaten berücksichtigt werden; 

 

– Bereitstellung angemessener Mittel für die verschiedenen Prioritäten der Euro-

päischen Union durch Festlegung der Beträge auf der Grundlage der bisherigen 

und der aktuellen Vollzugsquote und unter Zugrundelegung einer realistischen 

Aufnahmekapazität; 

 

– strenge Kontrolle der Mittel für Zahlungen in allen Rubriken und Teilrubriken des 

mehrjährigen Finanzrahmens durch Anpassung der Beträge auf der Grundlage 

einer Analyse der bisherigen und der aktuellen Vollzugsquote und unter 

Zugrundelegung einer realistischen Aufnahmekapazität. Der Entwurf einer 

Erklärung zu den Mitteln für Zahlungen (Erklärung Nr. 1) ist in Anlage 2 

enthalten; 

 

– Anwendung eines Ansatzes auf die dezentralen Ämter und Agenturen, die 

Exekutivagenturen und die Mittel für Verwaltungsausgaben im Zusammenhang 

mit operativen Programmen, der dem Ansatz für die Verwaltungsausgaben der 

Organe entspricht2; 

 

– Schaffung ausreichender Spielräume unterhalb der Obergrenzen der Rubriken und 

Teilrubriken des mehrjährigen Finanzrahmens, mit Ausnahme der Teilrubrik 1b, 

um unvorhergesehenen Situationen Rechnung tragen zu können. 

                                                 
1 Dok. 6260/12 FIN 79. 
2 Dok. 12278/12, Abschnitt II Buchstabe A Nummern 2 und 3. 
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2. Auf der Grundlage dieses Konzepts wurde eine Einigung darüber erzielt, folgende 
Änderungen des HE 2013 vorzuschlagen: 
 
a) Nachhaltiges Wachstum (Rubrik 1 des Finanzrahmens) 

 
(i) Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung (Teilrubrik 1a des 

Finanzrahmens) 
 
– Festsetzung der Höhe der Mittel für Verpflichtungen unter gezielter 

Kürzung der im HE beantragten Mittel um einen Gesamtbetrag von 
469,15 Mio. EUR bei einer Reihe einzelner Haushaltslinien dieser 
Teilrubrik, wobei 35,51 Mio. EUR auf den bei den Verwaltungs-
ausgaben verfolgten Ansatz zurückzuführen sind; 

 
– Festsetzung der Höhe der Mittel für die Beihilfen für die dezentralen 

Ämter und Agenturen unter Kürzung der im HE beantragten Mittel 
um insgesamt 2,77 Mio. EUR an Verpflichtungen und Zahlungen 
infolge des für diese Ämter und Agenturen verfolgten Ansatzes; in 
Bezug auf die beantragte Personalausstattung Bewilligung von 
insgesamt 111 Planstellen auf Zeit; 

 
– Festsetzung der Höhe der Mittel für Zahlungen durch gezielte 

Kürzung der Ansätze des HE um einen Gesamtbetrag von 
1 897,65 Mio. EUR (davon 151 Mio. EUR auf dem Gebiet der 
Wettbewerbsfähigkeit, 63,05 Mio. EUR im Verkehrssektor, 
1 237,09 Mio. EUR auf dem Gebiet der Forschung, 104 Mio. EUR auf 
dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung, 13,4 Mio. EUR 
auf dem Gebiet der Sozialpolitik, 202 Mio. EUR bei den Haushalts-
linien im Zusammenhang mit dem Europäischen Konjunktur-
programm, 50 Mio. EUR bei der Haushaltslinie für den Europäischen 
Fonds für die Anpassung an die Globalisierung und 77,1 Mio. EUR 
bei verschiedenen anderen Haushaltslinien) auf der Grundlage einer 
Analyse des bisherigen und des aktuellen Haushaltsvollzugs und unter 
Zugrundelegung einer realistischen Aufnahmekapazität. Der Entwurf 
einer Erklärung zu den Mitteln für Zahlungen (Erklärung Nr. 1) ist in 
Anlage 2 enthalten; 
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– der Spielraum in der Teilrubrik 1a würde 560,1 Mio. EUR betragen. 

 

(ii) Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung (Teilrubrik 1b des 

Finanzrahmens) 

 

– Festsetzung der Mittel für Verpflichtungen mit dem Ziel einer 

Kürzung der im HE beantragten Mittel um insgesamt 7,4 Mio. EUR 

bei einer Reihe von spezifischen Haushaltslinien im Zusammenhang 

mit Verwaltungsausgaben in dieser Teilrubrik; 

 

– Festsetzung der Höhe der Mittel für Zahlungen durch Kürzung der im 

HE beantragten Mittel um insgesamt 1 599,74 Mio. EUR, was eine 

Steigerung um 8,07 % gegenüber 2012 darstellt. 

 

Dieser Betrag entspricht einer Kürzung der Mittel für Zahlungen, die 

schwerpunktmäßig den Europäischen Fonds für regionale Entwick-

lung (310 Mio. EUR), den Europäischen Sozialfonds (831 Mio. EUR) 

und den Kohäsionsfonds (459 Mio. EUR) betrifft und einer auf der 

Grundlage der verfügbaren Informationen vorgenommenen Anpas-

sung entspricht. Der Entwurf einer Erklärung zu den Mitteln für 

Zahlungen (Erklärung Nr. 1) ist in Anlage 2 enthalten; 

 

– der Spielraum in der Teilrubrik 1b würde 32,45 Mio. EUR betragen. 
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b) Bewahrung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen (Rubrik 2 des 

Finanzrahmens) 

 

– Festsetzung der Mittel für Verpflichtungen mit dem Ziel einer Kürzung von 

insgesamt 336 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz des HE (davon 

67 Mio. EUR auf dem Gebiet der Landwirtschaft, 264 Mio. EUR bei der mit 

dem Rechnungsabschluss zusammenhängenden Haushaltslinie und 

4 Mio. EUR bei der Haushaltslinie für die Unterrichtung der Öffentlichkeit) 

auf der Grundlage des bisherigen und des aktuellen Haushaltsvollzugs; 

 

– Festsetzung der Höhe der Mittel für die Beihilfen für die dezentralen Ämter 

und Agenturen unter Kürzung der im HE beantragten Mittel um insgesamt 

1,07 Mio. EUR an Verpflichtungen und Zahlungen infolge des für diese 

Ämter und Agenturen verfolgten Ansatzes; in Bezug auf die beantragte 

Personalausstattung Bewilligung von insgesamt 29 Planstellen auf Zeit; 

 

– Festsetzung der Mittel für Zahlungen unter Kürzung um insgesamt 

490,57 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz des HE (davon 67 Mio. EUR auf 

dem Gebiet der Landwirtschaft, 264 Mio. EUR bei der mit dem Rechnungs-

abschluss zusammenhängenden Haushaltslinie, 100 Mio. EUR auf dem 

Gebiet der Entwicklung des ländlichen Raums, 38 Mio. EUR bei den 

maritimen Angelegenheiten und 20,5 Mio. EUR bei verschiedenen anderen 

Haushaltslinien) auf der Grundlage des bisherigen und des aktuellen 

Haushaltsvollzugs. 

 

Diese auf der Grundlage des bisherigen Haushaltsvollzugs und der verfüg-

baren Informationen geschätzten Beträge können unter Berücksichtigung 

des im Herbst vorzulegenden Berichtigungsschreibens überprüft werden. 

Der Entwurf einer Erklärung zu den Mitteln für Zahlungen (Erklärung 

Nr. 1) ist in Anlage 2 enthalten; 

 

– der Spielraum in Rubrik 2 würde 1.317,55 Mio. EUR betragen. 
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c) Unionsbürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht (Rubrik 3 des 

Finanzrahmens) 

 

(i) Freiheit, Sicherheit und Recht (Teilrubrik 3a des Finanzrahmens) 

 

– Festsetzung der Höhe der Mittel für Verpflichtungen unter Kürzung 

um einen Gesamtbetrag von 14,95 Mio. EUR bei den im HE 

beantragten Mitteln für Verpflichtungen bei einer Reihe einzelner 

Haushaltslinien dieser Teilrubrik, und dies auf der Grundlage des 

bisherigen und des aktuellen Haushaltsvollzugs sowie realistischer 

Aufnahmekapazitäten; 

 

– Festsetzung der Höhe der Mittel für die Beihilfen für die dezentralen 

Ämter und Agenturen unter Kürzung der im HE beantragten Mittel 

um insgesamt 2,83 Mio. EUR an Verpflichtungen und Zahlungen 

infolge des für diese Ämter und Agenturen verfolgten Ansatzes; in 

Bezug auf die beantragte Personalausstattung Bewilligung von 

insgesamt 45 Planstellen auf Zeit; 

 

– Festsetzung der Höhe der Mittel für Zahlungen durch gezielte 

Kürzung der Ansätze des HE bei einer Reihe von Haushaltslinien um 

einen Gesamtbetrag von 50,97 Mio. EUR auf der Grundlage des 

bisherigen und des aktuellen Haushaltsvollzugs; 

 

– der Spielraum in der Teilrubrik 3a würde 283,72 Mio. EUR betragen. 

 

(ii) Unionsbürgerschaft (Teilrubrik 3b des Finanzrahmens) 

 

– Festsetzung der Höhe der Mittel für Verpflichtungen unter Kürzung 

um einen Gesamtbetrag von 9,52 Mio. EUR bei den im HE 

beantragten Mitteln für Verpflichtungen bei einer Reihe einzelner 

Haushaltslinien dieser Teilrubrik, und dies auf der Grundlage des 

bisherigen und des aktuellen Haushaltsvollzugs sowie unter 

Zugrundelegung realistischer Aufnahmekapazitäten; 
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– Festsetzung der Höhe der Mittel für die Beihilfen für die dezentralen 

Ämter und Agenturen unter Kürzung der im HE beantragten Mittel 

um insgesamt 0,84 Mio. EUR an Verpflichtungen und Zahlungen 

entsprechend dem für diese Ämter und Agenturen verfolgten 

Ansatzes; 

 

– Festsetzung der Höhe der Mittel für Zahlungen durch gezielte 

Kürzung der Ansätze des HE bei einer Reihe von Haushaltslinien um 

einen Gesamtbetrag von 9,55 Mio. EUR auf der Grundlage des 

bisherigen und des aktuellen Haushaltsvollzugs; 

 

– der Spielraum in der Teilrubrik 3b würde 35,10 Mio. EUR betragen. 

 

d) Die EU als globaler Akteur (Rubrik 4 des Finanzrahmens) 

 

– Festsetzung der Höhe der Mittel für Verpflichtungen unter Kürzung um 

einen Gesamtbetrag von 171,70 Mio. EUR bei den im HE beantragten 

Mitteln für Verpflichtungen bei einer Reihe einzelner Haushaltslinien dieser 

Rubrik, und dies auf der Grundlage des bisherigen und des aktuellen 

Haushaltsvollzugs sowie unter Zugrundelegung realistischer 

Aufnahmekapazitäten; 

 

– Festsetzung der Höhe der Mittel für die Beihilfen für die dezentralen Ämter 

und Agenturen unter Kürzung der im HE beantragten Mittel um insgesamt 

0,21 Mio. EUR an Verpflichtungen und Zahlungen entsprechend dem für 

diese Ämter und Agenturen verfolgten Ansatzes; 
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– Festsetzung der Höhe der Mittel für Zahlungen unter Kürzung der Ansätze 

des HE um insgesamt 1 034,29 Mio. EUR; dies umfasst zum einen eine 

gezielte Kürzung um 924,29 Mio. EUR bei einer Reihe von Haushaltslinien 

auf der Grundlage einer Analyse des bisherigen und des aktuellen Haus-

haltsvollzugs und unter Zugrundelegung der Aufnahmekapazitäten und zum 

anderen die Nichtberücksichtigung des im HE angesetzten Betrags von 

110 Mio. EUR für die Soforthilfereserve. Der Entwurf einer Erklärung zu 

den Mitteln für Zahlungen (Erklärung Nr. 1) ist in Anlage 2 enthalten; 

 

– der Spielraum in Rubrik 4 würde 563,64 Mio. EUR betragen. 

 

e) Verwaltung (Rubrik 5 des Finanzrahmens) 

 

– Billigung des in Dokument 12278/12 FIN 510 dargelegten Ergebnisses zu 

den Organen; 

 

– der Spielraum in Rubrik 5 würde 782,77 Mio. EUR betragen. 

 

f) Einnahmen 

 

Was die Einnahmen anbelangt, so beabsichtigt der Rat, den HE nach Vornahme 

der technischen Anpassungen, die sich aus den in seinem Standpunkt vorge-

sehenen Änderungen bei den Ausgaben sowie beim Personalbestand ergeben, zu 

billigen. 
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3. Die nachstehende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Beratungsergebnisse: 

(in EUR) 

Standpunkt des Rates Differenz gegenüber dem HE 
2013 (Betrag) 

Differenz 
gegenüber dem 
Haushaltsplan 

2012 (einschl. BH 
Nrn. 1-3) 

(in %) 

Spielraum 
innerhalb des 

jetzigen 
Finanz-
rahmens Rubrik 

MV/VE MZ/ZE MV/VE MZ/ZE 
MV/V

E 
MZ/ZE  

1. NACHHALTIGES 

WACHSTUM 

70 054 447 793 59 030 453 016 -476 549 090 -3 497 392 392 +2,79 +6,71 592 552 207 

1a. Wettbewerbsfähigkeit für 

Wachstum und Beschäftigung 

15 562 898 756 11 655 162 155 -469 149 090 -1 897 649 090 +1,04 +1,50 560 101 244 

1b. Kohäsion für Wachstum und 

Beschäftigung 

54 491 549 037 47 375 290 861 -7 400 000 -1 599 743 302 +3,30 +8,07 32 450 963 

2.  BEWAHRUNG UND 

BEWIRTSCHAFTUNG DER 

NATÜRLICHEN RESSOURCEN 

59 971 444 488 57 474 312 204 -336 066 928 -490 566 928 -0,01 +0,77 1 317 555 512 

Davon: Marktbezogene Ausgaben 

und Direktzahlungen 

43 795 348 610 43 776 431 204 -335 000 000 -336 500 000 -0,40 -0,23 1 143 641 390 

3. UNIONSBÜRGERSCHAFT, 

FREIHEIT, SICHERHEIT UND 

RECHT 

2 057 175 617 1 514 079 543 -24 465 583 -60 520 583 -1,25 +0,78 318 824 383 

3a. Freiheit, Sicherheit und Recht 1 377 280 417 877 353 593 -14 946 783 -50 974 783 +0,69 +5,00 283 719 583 

3b. Unionsbürgerschaft 679 895 200 636 725 950 -9 518 800 -9 545 800 -4,98 -4,50 35 104 800 

4.  DIE EU ALS GLOBALER 

AKTEUR 

9 295 470 596 6 277 295 936 -171 698 115 -1 034 292 115 -1,17 -9,75 563 644 404 

5. VERWALTUNG 8 398 233 899 8 399 333 899 -146 184 597 -146 184 597 +1,43 +1,47 782 766 101 

INSGESAMT 149 776 772 393 132 695 474 598 -1 154 964 313 -5 228 956 615 +1,27 +2,79 3 575 342 607 

Mittel in % des BNE 1,12 % 0,99 % 1,12 % 0,99 %    

 

In Anlage 3 und in den die verschiedenen Politikbereiche betreffenden Addenda 1 und 2 

zu diesem Dokument sind die Ergebnisse dieser Prüfung ausführlich wiedergegeben. 
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4. Besonderes Augenmerk wurde auf die Einhaltung der Bestimmungen der 

Interinstitutionellen Vereinbarung hinsichtlich der Rechtsgrundlagen gelegt. 

 

5. Der im HE vorgeschlagene Eingliederungsplan wurde beibehalten. 

 

6. Den Tätigkeitsübersichten wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

 

III. FAZIT 

 

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird ersucht, 

 

– die im vorliegenden Dokument dargelegten Beratungsergebnisse mit qualifizierter 

Mehrheit1 zu bestätigen; 

 

– dem Rat zu empfehlen, er möge den Standpunkt des Rates in der im vorliegenden 

Dokument enthaltenen Fassung festlegen; 

 

– den Vorsitz zu beauftragen, dem Europäischen Parlament den Standpunkt des Rates 

zusammen mit der Begründung gemäß Artikel 314 Absatz 3 AEUV zu übermitteln; 

 

– vorzuschlagen, dass der Rat die in Anlage 2 enthaltenen Erklärungen in sein Protokoll 

aufnimmt; 

 

– den in Anlage 1 enthaltenen Standpunkt des Rates im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlichen zu lassen. 

 

 

 

________________________ 

 

                                                 
1 Gegen die Stimmen von NL/SE/UK und bei Stimmenthaltung von AT. 
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ANLAGE 1 

 

BESCHLUSS DES RATES 

ZUR FESTLEGUNG DES STANDPUNKT DES RATES ZUM ENTWURF DES 

HAUSHALTSPLANS DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013 

 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 314 Absatz 3, in Verbindung mit dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Atomgemeinschaft, insbesondere mit Artikel 106a, 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

 

1. Die Kommission hat am 25. Mai 2012 einen Vorschlag mit dem Entwurf des Haushaltsplans 

für das Haushaltsjahr 20131 vorgelegt. 

 

2. Der Rat hat den Vorschlag der Kommission mit dem Ziel geprüft, einen Standpunkt festzu-

legen, der auf der Einnahmenseite mit dem Beschluss 2007/436/EG, Euratom des Rates vom 

7. Juni 2007 über das System der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften2 und auf 

der Ausgabenseite mit Teil I der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 

zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushalts-

disziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung3, die in Ermangelung eines nach 

Artikel 312 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union aufgestellten 

mehrjährigen Finanzrahmens das derzeit anzuwendende Instrument in Bezug auf die 

Haushaltsdisziplin darstellt, im Einklang steht – 

                                                 
1 Dok. COM(2012) 300. 
2 ABl. L 163 vom 23.6.2007, S. 17. 
3 ABl. L 347 vom 24.12.2009, S. 26. 
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

 

Einziger Artikel 

 

Der Rat hat den Standpunkt des Rates zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen 

Union für das Haushaltsjahr 2013 am 24. Juli 2012 festgelegt. 

 

Der vollständige Text kann über die Website des Rates eingesehen oder heruntergeladen werden: 

http://www.consilium.europa.eu/ 

 

 

 

Geschehen zu Brüssel am 24. Juli 2012 

 

 

 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 

 

 

________________________ 
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ANLAGE 2 

 

ENTWÜRFE VON ERKLÄRUNGEN FÜR DAS RATSPROTOKOLL 

 

A. ERKLÄRUNG DES RATES 

 

1. Mittel für Zahlungen 

 

"Der Rat fordert die Kommission auf, so bald wie möglich das Berichtigungsschreiben 

für Landwirtschaft (einschließlich Informationen über eine mögliche Übertragung 

zweckgebundener Einnahmen) und erforderlichenfalls ein Berichtigungsschreiben zur 

Teilrubrik 1b im Hinblick auf eine angemessene Festlegung der Mittelausstattung für 

die Rubrik 2 (Bewahrung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen) und die 

Teilrubrik 1b im Haushaltsplan 2013 vorzulegen. 

 

Ferner fordert der Rat die Kommission auf, einen Entwurf eines Berichtigungshaus-

haltsplans vorzulegen, wenn die in den Haushaltsplan 2013 eingesetzten Mittel für 

Zahlungen nicht ausreichen, um die Ausgaben unter der Teilrubrik 1a (Wettbewerbs-

fähigkeit für Wachstum und Beschäftigung), der Teilrubrik 1b, der Rubrik 2 und der 

Rubrik 4 (Die EU als globaler Akteur) zu decken. 

 

Er fordert die Kommission nachdrücklich auf, so bald wie möglich aktualisierte Zahlen-

angaben zum Stand und zu den Voranschlägen hinsichtlich der Mittel für Zahlungen im 

Rahmen der Teilrubrik 1b und erforderlichenfalls einen Entwurf eines Berichtigungs-

haushaltsplans ausschließlich für diesen Zweck vorzulegen. Der Rat wird seinen 

Standpunkt zu dem Entwurf eines Berichtigungshaushaltsplans so rasch wie möglich 

festlegen, um etwaige Deckungslücken bei den Mitteln für Zahlungen zu vermeiden." 
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B. EINSEITIGE ERKLÄRUNGEN 
 
2. Einseitige Erklärung Österreichs, Dänemarks, Finnlands, Frankreichs, 

Deutschlands, Schwedens, der Niederlande und des Vereinigten Königreichs zum 
Standpunkt des Rates zum Haushaltsplan 2013 
 
"In Anbetracht der gegenwärtigen Bemühungen der Mitgliedstaaten, ihre öffentlichen 
Finanzen im Hinblick auf anhaltendes Wachstum auf eine solide Grundlage zu stellen, 
ist eine strenge Haushaltsdisziplin auf der Ebene der EU nach wie vor wichtig. Ein 
Anstieg um 2,79 % geht dabei über ein unseren Wünschen entsprechendes Maß hinaus. 
Daher sollte im weiteren Verlauf des Jahres keine weitere Erhöhung der Ausgaben der 
EU vereinbart werden." 

 
3. Einseitige Erklärung Estlands, Ungarns, Polens und Rumäniens zum Standpunkt 

des Rates zum Haushaltsplan 2013 
 
"Bei den Bemühungen der EU und bei der Verwendung der knappen öffentlichen Mittel 
sollten hauptsächlich Wachstum und Beschäftigung im Vordergrund stehen. Dies hat 
der Europäische Rat jüngst mit dem 'Pakt für Wachstum und Beschäftigung' bestätigt. 
 
Diesbezüglich kann die EU eine bedeutende Rolle übernehmen, indem sie Finanzmittel 
für Programme veranschlagt, mit denen die Erreichung der genannten Ziele eindeutig 
gefördert wird; damit sollte bereits in Bezug auf die EU-Haushaltspläne 2012 und 2013 
begonnen werden. 
 
Infolgedessen stellt die im Standpunkt des Rates zum Entwurf des Haushaltsplans 2013 
vereinbarte Höhe der Mittel für Zahlungen – insbesondere in Bezug auf die Teil-
rubrik 1b – ein Mindestmaß dar, das als Ausgangspunkt für die Verhandlungen mit dem 
Europäischen Parlament im Herbst betrachtet werden sollte. 
 
Die Glaubwürdigkeit der EU erfordert es, Mittel in einem angemessenen Umfang 
bereitzustellen, um alle in der Vergangenheit eingegangenen Verpflichtungen 
einzuhalten und gleichzeitig die gemeinsamen Politiken der EU fortzuführen. Ferner sei 
auf Folgendes hingewiesen: Je höher der Umfang der vereinbarten Zahlungen ausfällt, 
desto weniger Verpflichtungen bleiben noch abzuwickeln (d.h. um so kleiner ist die 
Diskrepanz zwischen den Mitteln für Verpflichtungen und den Mitteln für Zahlungen)." 

________________________ 
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